
Öffentliche Bekanntmachung 

Gemeinde Moorrege 

 über die Sitzung der Gemeindevetretung der Gemeinde Moorrege 
(öffentlich)  

 am Donnerstag, den 20.12.2012 um 20:00 Uhr  

 im Amtsverwaltung Moorrege (Sitzungssaal), Amtsstraße 12, 25436 
Moorrege (rückwärtiger Eingang)  

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Bericht des Bürgermeisters 
  
2 Information über die Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Sit-

zungsteil der letzten Gemeindevertretung 
  
3 Einwohnerfragestunde 
  
4 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Nieder-

schrift der letzten Sitzung 
  
5 Bildung eines Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 

26. Mai 2013 
  
6 Haushaltsvoranschlag 2013 DRK-Kinderhaus Moorrege 
  
7 Haushaltsvoranschlag 2013 DRK-Waldkindergarten Waldzauber 
  
8 Haushaltsplan 2013 ev. Kindergarten Moorrege 
  
9 Kostenbeteiligung an der Kindertagespflege 2013 der Familienbildung 

Wedel e.V. 
  
10 Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V. 
  
11 Mittelanforderung 2013 Grundschule Moorrege 
  
12 Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege für das Jahr 

2013 
  
13 Wiederaufnahme der Reetdachförderung in der Gemeinde Moorrege 
  
14 Sammelbeschaffung von Digitalfunkgeräten 
  
15 Antrag auf Erlass einer Satzung nach BauGB für den Schmiedeweg-

West 



   

  
16 19. Änderung des Flächennutzungsplanes - Abschließender Be-

schluss 
  
17 Bebauungsplan Nr. 27 - Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
  
18 21. Änderung des Flächennutzungsplanes - Abschließender Be-

schluss 
  
19 Bebauungsplan Nr. 30 - Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
  
20 Bebauungsplan Nr. 9, 5. Änd. - Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
  
21 Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Jahr 2013 
  
22 Investitionsprogramm 2012-2016 
  
23 Verschiedenes 
  

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

24 Beitrags-, Grundstücks-, Steuer- und Personalangelegenheiten 
  
 
 
 
 
gez. Weinberg 
(Vorsitzender) 
 
 
 
 

Unter Punkt 3 können Fragen zu Beratungs-
gegenständen oder anderen Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft gestellt und Vor-
schläge oder Anregungen unterbreitet wer-
den. Das Fragerecht steht Einwohnerinnen 
und Einwohnern zu, die das 14. Lebensjahr 

vollendet haben. 
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